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Hinweise zum einjährigen gelenkten Praktikum im Rahmen der Klasse 11 
 
Ziele des Praktikums: 
Praktika sollen die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorbereiten, die 
Berufswahlentscheidung absichern und gleichzeitig eine Orientierung für ein mögliches 
Studium bieten. Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten Einblicke in die 
betriebliche und berufliche Praxis. Sie erwerben grundlegende Kenntnisse über Arbeits- 
und Leistungsprozesse durch Anschauung und eigene Mitarbeit. Dabei lösen sie berufs- 
und fachbezogene Aufgaben und lernen den Berufsalltag kennen. 
 
Inhalte des Praktikums: 
Die Praktikantin bzw. der Praktikant soll Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten durch 
die Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Evaluation exemplarischer Prozesse 
in der Informations- und Kommunikationstechnik erwerben. 
Diese Prozesse beziehen sich beispielsweise auf die 

• Gegenüberstellung und den Vergleich marktgängiger Systeme der Informations- 
und Telekommunikationstechnik, 

• Auswahl informations- und telekommunikationstechnischer Systeme für Kunden 
oder die eigene Nutzung, 

• Konfiguration und Installation informations- und telekommunikations- 
technischer Systeme bezüglich Hardware, Betriebssysteme, Anwendungs- 
Software sowie deren Vernetzung für Kunden oder die eigene Nutzung, 

• Erstellung von softwaregestützten Systemlösungen unter Nutzung von Software-
Entwicklungswerkzeugen für Kunden oder die eigene Nutzung, 

• Wartung eigener kundenspezifischer informations- und  telekommunikations-
technischer Systeme, 

• weiteren spezifischen informations- und telekommunikationstechnischen 
Systeme des Betriebes bzw. der Einrichtung, 

• Maßnahmen der Digitalisierung. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: 
Die Vorschriften über das einjährige gelenkte Praktikum sind in der Praktikum-
Ausbildungsordnung für das gelenkte Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife 
geregelt. https://bass.schule.nrw/6911.htm 
 
Die wichtigsten Punkte für das einjährig gelenkte (Vollzeit-)Praktikum: 

• Die Praktikanten schließen mit dem Praxisbetrieb einen Vertrag ab und legen 
diesen der Schule in dreifacher Ausfertigung zur Genehmigung vor. 
https://bass.schule.nrw/anlagen/6911-4.pdf 

• Die Suche nach einer Praktikumsstelle obliegt den zukünftigen Praktikanten in 
Eigenverantwortung.  [...] 

https://bass.schule.nrw/6911.htm
https://bass.schule.nrw/anlagen/6911-4.pdf
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• Die Praktikumsstelle bestätigt nach Ableistung des Praktikums dessen 
ordnungsgemäße Durchführung. https://bass.schule.nrw/anlagen/6911-1.pdf 

• Der Betrieb, in dem das Praktikum abgeleistet wird, stellt die ordnungsgemäße 
Durchführung des Praktikums nach der Praktikum-Ausbildungsordnung sicher 
und erstellt darüber einen Nachweis. Die wöchentliche Arbeitszeit, der 
Urlaubsanspruch und die Vergütung werden nach den gesetzlichen und 
tariflichen Bestimmungen geregelt, die für die jeweilige Praktikumsstelle gelten. 

• Der Urlaub in der Klasse 11 der Fachoberschule ist während der Schulferien zu 
gewähren und in Anspruch zu nehmen. 

 
Anrechnung einschlägiger Tätigkeiten auf das einjährige gelenkte Praktikum: 
Betriebspraktika aus der Sekundarstufe I werden nicht angerechnet. Die Anrechnung 
von einschlägigen Tätigkeiten auf die praktische Ausbildung in der Klasse 11 der 
Fachoberschule ist nicht möglich. 
Im Vorhinein bescheinigte Zeiten eines gelenkten Praktikums o.ä. können nicht 
berücksichtigt werden, sodass die Bescheinigungen bzw. Nachweise frühestens auf 
den letzten Tag des Ableistungszeitraums datiert sein dürfen. 
 
Geeignete Einrichtungen: 
Das Praktikum soll in einem Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik oder 
entsprechenden Fachabteilungen anderer Betriebe oder Einrichtungen abgeleistet 
werden. 
Als geeignet gelten in der Regel Betriebe, die zur Ausbildung in den entsprechenden 
Berufen berechtigt sind, sowie Einrichtungen oder Behörden, die die Berechtigung 
haben, in einem entsprechenden anerkannten Beruf auszubilden 
 
 
 
Auszüge aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz: 
 
§ 4 Arbeitszeit 
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung 
ohne die Ruhepausen 
(§ 11). 
(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11). 
(3) [...] 
(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag 
bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an einem Werktag 
infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit 
angerechnet. 
(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so 
werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet. 
 
§ 8 Dauer der Arbeitszeit 
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 
Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die 
Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende 
Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage 
einschließenden Wochen nur dergestalt verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im 

https://bass.schule.nrw/anlagen/6911-1.pdf
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Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche 
Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten. 
(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt 
ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb 
Stunden beschäftigt werden. 
 
§ 15 Fünf-Tage-Woche 
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die beiden 
wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen. 
 
§ 16 Samstagsruhe 
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur 
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien 
und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr, 
3. im Verkehrswesen, 
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 
5. im Familienhaushalt, 
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei 
Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei 
Film- und Fotoaufnahmen, 
8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, 
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben. 
(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) 
durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche 
sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die 
Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen 
Berufsschulunterricht haben. 
 
§ 17 Sonntagsruhe 
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur 1. in Krankenanstalten 
sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, (...) 
Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben. 
(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) 
durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche 
sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die 
Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen 
Berufsschulunterricht haben. 
 
§ 18 Feiertagsruhe 
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen 
Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen 
des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag 
und am 1. Mai. 
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(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem Werktag fällt, ist 
der Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der 
folgenden Woche freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche 
kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem 
Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 
 
§19 Urlaub 
(2) Der Urlaub beträgt jährlich 
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 
nicht 16 Jahre alt ist, 
2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 
nicht 17 Jahre alt ist, 
3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 
nicht 18 Jahre alt ist. 
 
Arbeitszeit während der Schulzeit: 
Während der Schulferien arbeiten die Praktikantinnen und Praktikanten in Vollzeit laut 
Vertrag, während der Schulzeit abzüglich 12 Stunden. 
 
Dokumentation: 
Die Bescheinigung über das gelenkte Praktikum sieht die Dokumentation der Fehltage 
im Praktikum vor. Nicht berücksichtigt werden sollen hier Urlaubstage sowie Ausfälle 
während der Unterrichtszeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: https://bass.schule.nrw/6911.htm 13.02.2025  
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